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bis jetzt noch keine Methode entdeckt, die ganz
sicher in bezug auf die Keimfreiheit der Hände
ist. Das Nächstliegende ist die Bedeckung der

Hände mit irgendwelchen Stoffen, nnd des-

halb haben sich anch die Gummihandschuhe,
die mit oder ohne Zwirnüberzug verwendet

werden, außerordentlich eingebürgert. Indes
sind sie für die Operateure deshalb ein großes

Hindernis, weil sie das feine Tastgefühl be-

einträchtigen. Außerdem können sie auch sehr

leicht reißen und verfehlen dann vollständig

ihren Zweck. Darum sind sehr viele Operateure
wieder dazu übergegangen, nur mit der freien

Hand zu arbeiten. Man hat geglaubt, durch

Lösung von Harzen und Oelen in Alkohol
nnd Aether, durch Lösung von Kautschuk in

Benzin und Aether oder Lösung von Harzen
oder wachsartigen Körpern in Tetrachlor-
kohlcnstoff Ueberzüge für die Haut herstellen

zu können. Als solche kennen wir das Ehirol,
Gaudanin und als neuestes den Ehirosoter.
Sie geben einen gut eintrocknenden und ab-

waschbaren Ucberzug, haben aber den Nach-

teil, daß sie leicht zerrieben werden können-

Weit mehr in Gebrauch sind die direkten

Desinfektionsmittel der Haut. Am bekanntesten

ist die Fürbringcrsche Methode, wonach die

Hände erst mit heißem Wasser, Seife nnd

Bürste, dann aber mit Alkohol behandelt

werden, und schließlich mit einer Sublimat-
lösung. Hierbei wird die Haut selbst außer-

ordentlich angegriffen, so daß im Anfang
manchmal direkt Hantentzündungen entstehen.

Andere wollen die Hände mit Sandseife nnd

Marmorseife keimfrei machen, während wieder-

um von anderen die Heißwasser-Alkohol-

desinfektion der Hände gepriesen wird. Außer-

ordentlich beachtenswerte Versuche hat in

dieser Beziehung Dr. Sick, Oberarzt im

Leipziger Diakonissenhaus, angestellt, der nach

sorgfältigen Untersuchungen wieder auf den

Seifenspiritus als Desinfektionsmittel zurück-

gekommen ist. In der allernenesten Zeit will
man die Wirkung des Seifenspiritus noch

durch Znsatz von Cholesterin verstärken, eine

fettartige Substanz, die einen Schutz für die

äußere Haut bilden soll.

Daß sich gerade die Chirurgen so sehr große

Blühe geben, die Hände keimfrei zu machen,

ist das beste Zeichen dafür, wie gefährlich die

Bakterien, die sich darauf befinden, sind, weil

sie schwere Entzündungen, schlechte Heilungs-
bcdingnngen nnd sogar Blutvergiftungen
hervorrufen können. Für die übrigen Menschen

sollte das eine Mahnung sein, ebenfalls auf

größere Neinlichkeit der Hände bedacht zu sein.

>,,Gesundheilslehrer".)

kihvsrletzungen.

In Nr. .1 der Mitteilungen des schweiz.

Landwirtschaftsdepartcments erteilt das In-
sntut zur Erforschung der Jnfek
tions kra nkh eiten in Bern jPastenr-
Abteilung) folgende

kcttsckilcigö betr. llcis Verkeilten bei Kitz-
Verletzungen, à von wutkrnnken oller

wulverllciclitlgen Llsren berrütrrsn.
U Kann die von einem wntkranken oder

wutverdächtigen Tier herrührende Biß oder
Kratzwundc innerhalb der ersten Stunde nach

dem Bisse mit dem Glüheiscn oder dem

Thcrmokauter ausgebrannt werden, so soll
dies geschehen. Ferner sollen anch bei kleinsten

Verletzungen sofort die Maßnahmen zur
lleberweisung des Patienten an die Pasteur-
Abteilung getroffen werden. Die behandelnden
Aerzte, bezw. die zuständigen Behörden werden

erpicht, das Institut telegraphisch oder'
durch E v P r e ß b rie f <Adresse : „ Institut zur
Erforschung der Infektionskrankheiten, Pastenr-
Abteilung, in Bern") Telegrammadresse:
„Pastenrinstitnt Bern") rechtzeitig davon in
Kenntnis zu setzen, wenn von wntkranken
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oder wutverdächtigen Tieren gebissene Menschen
sich zur Vornahme der Schutzimpfung in das
Institut begeben sollen. Die Behandlung wird
sofort nach Ankunft begonnen.

Die von wutkranken oder wutverdächtigen
Tieren gebissenen Menschen werden zur Durch-
führung der Pasteurschen Schutzimpfung
ambulant behandelt. Sie haben sich zu der
für die Behandlung festgesetzten Zeit im
Institut einzufinden. Die dem Institute zu
entrichtenden Kosten für die Behandlung
werden mit Fr. 1 pro Tag berechnet. Die
Dauer der Behandlung beträgt 2V Tage.

Die der Schutzimpfung sich unterziehenden
Personen können in Hotels, Pensionen oder
bei Privaten wohnen. Sie müssen ihre genaue
Adresse dem Vorsteher der Abteilung angeben.
Unter Umständen, z. B. bei mißlichen Ver-
mögensverhältnissen, kann auch die Aufnahme
der Behandelten in eine Abteilung des Insel-
spitals erfolgen. Das Kostgeld inklusive Be-
Handlung beträgt Fr. 4 pro Tag. Die Patienten
haben sich der Spitalordnung zu fügen.

2. Steht ein Tier unter Wutverdacht, so

ist es sofort in sicheren Gewahrsam zu bringen.
Die zuständigen Behörden sind ohne Verzug
von dem Verdacht der Erkrankung in Kenntnis
zu setzen. Das Tier darf nicht getötet werden,
ehe nicht durch fachmännische Beobachtung,
die unter Umstünden mehrere Tage in An-

sprach nimmt, die Wutkrankheit oder der
Verdacht auf Wut bei demselben festgestellt
ist. Wird durch tierärztliche Beobachtung das
Vorhandensein der Wut oder der Verdacht
dieser Erkrankung ausgeschlossen, so ist das
Institut von diesem Ergebnis durch die zu-
ständige Stelle sofort in Kenntnis zu setzen,

damit die Kur bei den gebissenen Personen
eingestellt werden kann. Wird aber die Wut
klinisch festgestellt, oder besteht der Verdacht
der Erkrankung bei weiterer Beobachtung, so

ist das Tier zu töten. Der ganze Kopf oder
das nach Eröffnung des Schädels heraus-
genommene Gehirn ist dem Institut zwecks
Vornahme der mikroskopischen und experi-
mentellen Sicherung der Diagnose einzusenden.
Gelangt der ganze Kopf zum Versand, so

muß derselbe, in Tücher eingeschlagen, die

mit Sublimat 1 "Zg getränkt find, in einem

Blechgefäß gut verpackt, der Post mit der

Aufschrift „per Expreß" übergeben werden.
Wird das Gehirn zur Untersuchung ein-

gesandt, so ist es in ein mit Glycerin gefülltes
Blechgefäß einzuschließen und in gleicher Weise
an das „Institut zur Erforschung der Jnfek-
tiouskrankheiten, Pasteur-Abtcilung, in Bern"
zu senden.

Die Anmeldung derartiger Sen-
düngen hat telegraphisch oder durch
Expreßbrief zu erfolgen.

Aus Veràzleben.

Ziirich-Miedikon. Der Samariterverein feierte

am 14. Februar in bescheidener, aber hübscher Weise

sein Z5 jähriges Bestehen. Nachdem der Präsident,

Herr Jak. Wismer, in markiger und schön abgerun-
deter Ansprache die zahlreiche Festgemeinde und ins-
besondere die Delegationen des Zentralvereins und

der Lokalsektion Zürich vom Roten Kreuz, des schweiz.

Samariterbundes, der zürcher. Samaritervereine und

der Quartiervereine, der Behörden und den Herrn
Stadtarzt willkommen geheißen, wurde von einem

poetisch veranlagten Aktivmitglied ein von ihm ver-

faßter, sehr schöner Prolog gesprochen, dem ein eben-

falls seiner Biolinvortrag den wohltuenden musikali-
scheu Nachklang gab. Hieraus folgte als Hanptnummer
des eigentlichen Festaktes die vom Ehrenpräsidenten
des Vereins, Herrn E. Rauch, Lehrer, gehaltene Fest-

rede, in welcher in gedrängter Weise das Werden und

Wachsen des Vereins, dessen Tätigkeit, seine Be-

j Ziehungen zum Verein vom Roten Kreuz, zum schwei-

zerischeu Samariterbunde, zu den stadtziircherischen
und benachbarten Samaritervereinen und zu den ver-

schiedenen anderen Vereinen des Quartiers Wiedikon

vorgeführt wurden; die Einleitung der Rede bildete
j eine Huldigung au die hehren Samaritervorbilder

Henri Dunant und Miß Florence Nightingale, wäh-
rend der Schluß in einen herzlichen Glückwunsch für
des Samaritervereins Wiedikon weiteres Blühen und

Gedeihen ausklang. Nachdem noch ein aus einer

Anzahl Bereinsmitglieder unter freundlicher Mitwir-
kung einiger Herren vom Männerchor Wiedikon ge-
bildeter gemischter Ehor ein passendes Festlied und

Herr Lehrer H. Huber ein zweites prächtiges Violin-
solostück vorgetragen, schloß sich ein durch mehrere

Tischreden gewürztes Bankett an. Den Gruß und

Glückwunsch der Festgemeinde Wiedikon brachte in
humorvoller Form Herr Pfarrer Schlatter dar, wäh-
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